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Der britische Kommunikationsregulierer Ofcom hat sich vor kurzem mit zwei
Beschwerden befasst, wonach zwei „Kriminalfilme“ der BBC gegen die
Regelungen zum Schutz von Kindern verstoßen hatten. Bei den Sendungen
handelt es sich um Line of Duty und Good Cop.

Bei Line of Duty ging es darum, dass ein 13-jähriger Kinderdarsteller mit sexuell
eindeutiger Sprache und Gewalt konfrontiert wurde. In einer Szene erhielt die
Figur Kopfstöße und versuchte, die Finger eines Polizisten mit einem
Bolzenschneider abzutrennen, und in einer anderen wurde sie in sexuell
eindeutiger Weise angesprochen. Hierbei ging es nun darum, ob (i) die Sendung
den Regelungen zum Schutz des körperlichen und seelischen Wohlergehens des
Kindes entsprach und (ii) das Kind durch die Mitwirkung an der Sendung
unnötigem Leid ausgesetzt war (Artikel 1.28 und 1.29 des Broadcasting Code).
Ofcom entschied, die BBC habe gegen Artikel 1.28 verstoßen, und verpflichtete
sie, „an einer Sitzung teilzunehmen, um nochmals zu verdeutlichen, wie wichtig
es ist, die Einhaltung der Regelungen zum Schutz von Kindern bei der Mitwirkung
an ihren Sendungen sicherzustellen“.

Bei Good Cop ging es um die Ausstrahlung einer Vorschau, die bei BBC One HD
vor der zulässigen Sendezeit gezeigt wurde. Gegen 18.40 Uhr wurde ein
Ausschnitt gezeigt, in dem eine Gruppe Männer einen Polizisten bei einem Einsatz
gewalttätig angriff und ein Fernsehgerät auf ihn fallen ließ. Der Trailer habe gegen
Artikel 1.3 verstoßen, nach der Kinder durch geeignete Programmplanung vor
Material geschützt werden müssen, das für sie ungeeignet ist.

Von allgemeinem Interesse ist die Tatsache, dass Ofcom die Gelegenheit nutzte,
in der entsprechenden Ausgabe des Rundfunkbulletins einen „Hinweis für
Rundfunkveranstalter zur Mitwirkung von Personen unter 18 Jahren in
Sendungen“ zu veröffentlichen, wonach „Ofcom diese Gelegenheit nutzt, um alle
Sender an die große Bedeutung der Einhaltung der entsprechenden Regelungen
des Code in diesem Bereich zu erinnern“.
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